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A M T S B L A T T  D E R  K L I N G E N S T A D T  S O L I N G E N

B E K A N N T M A C H U N G

Bebauungsplan S 117 wird teilweise aufgehoben 
- Stadtbezirke Mitte und Gräfrath -

Der durch den Haupt-, Personal und Gleichstellungsaus-
schuss am 04.02.2021 im Rahmen des § 60 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung NRW getroffene Beschluss wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 4 BekanntmVO öffentlich bekannt-
gemacht. Der volle Wortlaut des Beschlusses lautet:

Die Teilaufhebung des Bebauungsplans S 117 für das Gebiet 
zwischen Scheidter Straße, Schlagbaumer Straße, Wernerstraße, 
Sudetenstraße, Kuller Straße, Schlachthofstraße, Kronprinzen-
straße, Obere Dammstraße, Albrechtstraße, Freiligrathstraße, 
Richard-Wagner-Straße, Untenscheidt, Frankfurter Damm, 
Untere Dammstraße und Frankenstraße wird gem. § 10 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen auf der 
Grundlage der Satzungsbegründung einschließlich Umwelt-
bericht mit Fassung vom 04.01.2021 beschlossen.

Die Teilaufhebung des Bebauungsplans S 117 und die zuge-
hörige Begründung liegen vom Tage der Bekanntmachung 
an während der Dienststunden im Rathaus Solingen-Mitte, 
Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmalpflege, Ab-
teilung Städtebauliche Planung, Walter-Scheel-Platz 1, 2. 
Obergeschoss zu Jedermanns Einsicht aus. Dienststunden 
sind Montags, Dienstags, Mittwochs und Donnerstags je-
weils in der Zeit von 8:00 bis 13:00 Uhr sowie von 14:00 bis 
16:00 Uhr und Freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Geltungsbereich der Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
S 117 ist in dem nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
dient als grobe Umschreibung der Plandarstellung zur Teilaufhe-
bung des Bebauungsplans S 117 unmaßstäbliche Ausschnitt aus 
der Deutschen Grundkarte dient als grobe Umschreibung der 
Plandarstellung zur Teilaufhebung des Bebauungsplans S 117 als 
Bestandteil des Beschlusses des Haupt-, Personal- und Gleichstel-
lungsausschusses der Stadt Solingen. Vervielfältigt mit Genehmi-
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gung des Stadtdienstes Vermessung und Kataster Solingen DGK 
5 (17.3/98).

Hinweise 
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) 
in der derzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- 
und Personalausschusses vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 215 Baugesetzbuch (BauGB) werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in obengenannten Fällen bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Teilaufhebung des Be-
bauungsplanes S 117 gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Solingen, 05.02.2021

Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Bebauungsplan S 338 – Teil B wird aufgehoben 
- Stadtbezirke Mitte und Gräfrath -

Der durch den Haupt-, Personal und Gleichstellungsaus-
schuss am 04.02.2021 im Rahmen des § 60 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung NRW getroffene Beschluss wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 4 BekanntmVO öffentlich bekannt-
gemacht. Der volle Wortlaut des Beschlusses lautet:

Die Aufhebung des Bebauungsplans S 338 – Teil B für das Gebiet 
zwischen Scheidter Straße, Schlagbaumer Straße, Obere Damm-
straße, Albrechtstraße, Kronprinzenstraße, Freiligrathstraße, Ri-
chard-Wagner-Straße, Untenscheidt, Frankfurter Damm, Untere 
Dammstraße und Frankenstraße wird gem. § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage 
der Begründung einschließlich Umweltbericht mit Fassung vom 
31.08.2020 beschlossen.

Die Aufhebung des Bebauungsplans S 338 - Teil B und die 
zugehörige Begründung liegen vom Tage der Bekanntma-
chung an während der Dienststunden im Rathaus Solingen-
Mitte, Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmalpflege, 
Abteilung Städtebauliche Planung, Walter-Scheel-Platz 1, 2. 
Obergeschoss zu Jedermanns Einsicht aus. Dienststunden 
sind Montags, Dienstags, Mittwochs und Donnerstags je-
weils in der Zeit von 8:00 bis 13:00 Uhr sowie von 14:00 bis 
16:00 Uhr und Freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes 
S 338 – Teil B ist in dem nachfolgenden Übersichtsplan dar-
gestellt.

Dieser unmaßstäblich Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
dient als grobe Umschreibung der Plandarstellung zur Aufhebung 
des Bebauungsplan S 338 - Teil B als Bestandteil des Beschlusses 
des Haupt-, Personal- und Gleichstellungsausschusses der Stadt So-
lingen. Vervielfältigt mit Genehmigung des Stadtdienstes Vermes-
sung und Kataster Solingen DGK 5 (17.3/98).
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Hinweise 
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) 
in der derzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- 
und Personalausschusses vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 215 Baugesetzbuch (BauGB) werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in obengenannten Fällen bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan S 338 
– Teil B gem. § 10 Abs. 3 BauGB außer Kraft.

Solingen, 05.02.2021

Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Bebauungsplan S 607 tritt in Kraft 
- Stadtbezirk Gräfrath -

Der durch den Haupt-, Personal und Gleichstellungsaus-
schuss am 04.02.2021 im Rahmen des § 60 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung NRW getroffene Beschluss wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 4 BekanntmVO öffentlich bekannt-
gemacht. Der volle Wortlaut des Beschlusses lautet:

Der Bebauungsplan S 607 für das Gebiet südlich und östlich der 
Scheidter Straße, westlich der Schlagbaumer Straße und nördlich 
der Obere Dammstraße wird gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der Sat-
zungsbegründung mit Fassung vom 04.01.2021 und den zuge-
hörigen textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan S 607 und die zugehörige Begrün-
dung liegen vom Tage der Bekanntmachung an während 
der Dienststunden im Rathaus Solingen-Mitte, Stadtdienst 
Planung, Mobilität und Denkmalpflege, Abteilung Städte-
bauliche Planung, Walter-Scheel-Platz 1, 2. Obergeschoss 
zu Jedermanns Einsicht aus. Dienststunden sind Montags, 
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags jeweils in der Zeit 
von 8:00 bis 13:00 Uhr sowie von 14:00 bis 16:00 Uhr und 
Freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes S 607 ist in dem 
nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
dient als grobe Umschreibung der Plandarstellung zum Bebauungs-
plan S 607 als Bestandteil des Beschlusses des Haupt-, Personal- 
und Gleichstellungsausschusses der Stadt Solingen. Vervielfältigt 
mit Genehmigung des Stadtdienstes Vermessung und Kataster So-
lingen DGK 5 (17.3/98).
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B E K A N N T M A C H U N G

Bebauungsplan S 700 tritt in Kraft 
- Stadtbezirk Mitte -

Der durch den Haupt-, Personal und Gleichstellungsaus-
schuss am 04.02.2021 im Rahmen des § 60 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung NRW getroffene Beschluss wird hiermit 
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 4 BekanntmVO öffentlich bekannt-
gemacht. Der volle Wortlaut des Beschlusses lautet:

Der Bebauungsplan S 700 für das Gebiet zwischen den Straßen 
Am Neumarkt, Peter-Knecht-Straße, Kölner Straße und Max-
Leven-Gasse für die Hauptverwaltung der Stadt-Sparkasse wird 
gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen auf der Grundlage der Satzungsbegründung mit Fas-
sung vom 13.01.2021 und den zugehörigen textlichen Festset-
zungen als Satzung beschlossen.

Der Flächennutzungsplan wird gem. der Flächennutzungs-
planberichtigung Nr. B 29/04 angepasst.
Der Bebauungsplan S 700 und die zugehörige Begrün-
dung liegen vom Tage der Bekanntmachung an während 
der Dienststunden im Rathaus Solingen-Mitte, Stadtdienst 
Planung, Mobilität und Denkmalpflege, Abteilung Städte-
bauliche Planung, Walter-Scheel-Platz 1, 2. Obergeschoss 
zu Jedermanns Einsicht aus. Dienststunden sind Montags, 
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags jeweils in der Zeit 
von 8:00 bis 13:00 Uhr sowie von 14:00 bis 16:00 Uhr und 
Freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes S 700 ist in dem 
nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.
 

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
dient als grobe Umschreibung der Plandarstellung zum Bebauungs-
plan S 700 als Bestandteil des Beschlusses des Haupt-, Personal- 
und Gleichstellungsausschusses der Stadt Solingen. Vervielfältigt 
mit Genehmigung des Stadtdienstes Vermessung und Kataster So-
lingen DGK 5 (17.3/98). 

Hinweise 
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) 
in der derzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- 
und Personalausschusses vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 215 Baugesetzbuch (BauGB) werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in obengenannten Fällen bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan S 607 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Solingen, 05.02.2021

Kurzbach
Oberbürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G

Bestellung bevollmächtigter  
Bezirksschornsteinfeger/in 

Mit Wirkung vom 01.01.2021 befristet für die Dauer von 
sieben Jahren, somit bis zum 31.12.2027 wird Frau Jaque-
line Koonen, Westen 13, 42855 Remscheid, zur bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegerin für den Kehrbezirk 4 
(Gräfrath) bestellt.

Mit Wirkung vom 01.01.2021 befristet für die Dauer von 
sieben Jahren, somit bis zum 31.12.2027 wird Herr Tim No-
eske zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den 
Kehrbezirk 13 (Widdert) bestellt.

Für Rückfragen steht Ihnen Thomas Nickel, Stadtdienst Bau-
aufsicht, Fon 0212 290 - 4286, zur Verfügung.

B E K A N N T M A C H U N G

Satzung für die Jagdgenossenschaft  
des Stadtkreises Solingen 

vom 03.12.2020 

Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
für den Stadtkreis Solingen hat am 11.11.2020 folgende 
Satzung/Neufassung der Satzung beschlossen:

§ 1
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft
Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks Solingen ist gemäß § 7 Absatz 1 des Landesjagdgeset-
zes eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie führt den 
Namen „Jagdgenossenschaft für den Stadtkreis Solingen“ 
und hat ihren Sitz in Solingen

§ 2
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
(1)  Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 

Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes mit Ausnahme der 
Eigenjagdbezirke alle Grundflächen der Stadt Solingen 
zuzüglich der von der zuständigen Jagdbehörde ange-
gliederten und abzüglich der abgetrennten Grundflä-
chen.

(2)  Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird begrenzt durch 
die Stadtgrenze.

§ 3
Gebiet der Jagdgenossenschaft
Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich 
nutzbaren Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks, deren Eigentümerinnen und Eigentümer der Jagdge-
nossenschaft als Mitglieder angehören.

Hinweise 
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) 
in der derzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 
dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Haupt- 
und Personalausschusses vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

2. Gemäß § 215 Baugesetzbuch (BauGB) werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die in obengenannten Fällen bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan S 700 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. Der Flächennutzungsplan 
wird angepasst.

Solingen, 05.02.2021

Kurzbach
Oberbürgermeister
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§ 6
Organe der Jagdgenossenschaft
Die Organe der Jagdgenossenschaft sind 1. die Genossen-
schaftsversammlung und 2. der Jagdvorstand.

§ 7
Genossenschaftsversammlung
Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind 
die Mitglieder der Jagdgenossenschaft berechtigt. Sie kön-
nen sich durch ihre gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertre-
ter oder nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 dieser Satzung 
durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ist 
schriftlich zu erteilen, muss die Vollmachtgeberin oder den 
Vollmachtgeber sowie die Vollmachtnehmerin oder den 
Vollmachtnehmer eindeutig erkennen lassen, den Anlass 
der Vollmachtserteilung ausweisen, das Ausstellungsdatum 
benennen und ist der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorste-
her zu Beginn der Versammlung vorzulegen. Die Vorsteherin 
oder der Vorsteher kann Vollmachten deren Ausstellungs-
datum länger als drei Jahre zurückliegen, zurückweisen, 
wenn auf diese Möglichkeit bei der Einladung hingewiesen
wurde.

§ 8
Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung
(1)  Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Sat-

zung und deren Änderungen. Sie wählt
a)  die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Jagd-

vorstandes (Jagdvorsteherin oder Jagdvorsteher) 
und deren Stellvertretung;

b)  zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer und deren  
Stellvertretung;

c)  eine Schriftführerin oder einen Schriftführer und 
eine Stellvertretung;

d)  eine Kassenführerin oder einen Kassenführer und 
eine Stellvertretung;

e)  zwei Rechnungsprüferinnen oder Rechnungs-
prüfer und deren Stellvertretung.

(2)  Die Genossenschaftsversammlung beschließt weiter-
hin über
a)  den Haushaltsplan;
b)  die Entlastung des Vorstandes und der Kassenfüh-

rerin oder des Kassenführers;
c)  die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenle-

gung und Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks;

d)  die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks;

e)  das Verfahren und die Bedingungen für den Ab-
schluss von Jagdpachtverträgen;

f)  die Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpachtung;
g)  die Änderung und Verlängerung laufender Jagd-

pachtverträge;
h)  die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpach-

tung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks und zur 
Erteilung von entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen;

i)  den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages 
aus der Jagdnutzung;

j)  die Bildung von Rücklagen und deren Verwendung;
k)  die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des 

Haushaltsplans;

§ 4
Mitglieder der Jagdgenossenschaft
(1)  Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossinnen 

und Jagdgenossen) sind die Eigentümerinnen und 
Eigentümer der Grundflächen, die das Gebiet der 
Jagdgenossenschaft bilden. Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Grundflächen des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks, auf denen die Jagd ruht oder aus anderen 
Gründen nicht ausgeübt werden darf, gehören gemäß 
§ 9 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes insoweit der 
Jagdgenossenschaft nicht an.

(2)  Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in 
dem die Eigentümerinnen und Eigentümer der zum 
Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden Grund-
flächen und deren  Größen ausgewiesen werden. Das 
Jagdkataster ist fortzuführen. Durch Eigentumswech-
sel eingetretene Änderungen, hat die Erwerberin oder 
der Erwerber dem Jagdvorstand nachzuweisen. Die 
Jagdgenossenschaft ist, soweit es zur Erfüllung der ihr 
gesetzlich zugedachten Aufgaben erforderlich ist, zur 
Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten 
der Mitglieder und sonstiger Dritter berechtigt. Dies 
gilt insbesondere für personenbezogene Daten der 
Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, Jagdausübungs-
berechtigten, Jagdgäste sowie der land- und forstwirt-
schaftlichen Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter 
des eigenen und der angrenzenden Jagdbezirke. Da-
ten zu Grundstücken und Eigentumsverhältnissen von 
Flächen, die nach § 6a des Bundesjagdgesetzes von 
der Bejagung ausgenommen sind, werden von der 
Jagdgenossenschaft außerhalb des eigentlichen Jagd-
katasters gesondert geführt. Den Jagdgenossinnen 
und Jagdgenossen sowie deren schriftlich bevollmäch-
tigten Vertreterinnen und Vertretern steht das Recht 
zur Einsicht in das Jagdkataster zu. Vorbehaltlich eines 
abweichenden und bekanntzugebenden Vorstands-
beschlusses liegt das Jagdkataster zur Einsicht beim 
Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin aus. 

(3)  Die Jagdgenossenschaft hält eine Jagdgebietskarte vor 
und aktualisiert diese jeweils auf den neusten Stand. 
Die Jagdgebietskarte ist so anzulegen, dass sich die 
Jagdbezirksgrenzen parzellenscharf hieraus entneh-
men lassen. Eine Ausfertigung der Karte ist jeweils 
dem Jagdpachtvertrag sowie jeder Verlängerung des 
Jagdpachtvertrags als Bestandteil beizufügen. 

§ 5
Aufgaben der Jagdgenossenschaft
(1)  Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des 

geltenden Rechts unter eigener Verantwortung nach 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und unter Be-
rücksichtigung der jagdlichen Belange alle Angelegen-
heiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr angehören-
den Jagdgenossinnen und Jagdgenossen ergeben.

(2)  Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 des 
Bundesjagdgesetzes und der getroffenen vertraglichen 
Vereinbarungen der Ersatz des Wildschadens, der an 
den zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehörenden 
Grundstücken entsteht.
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(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am Sitz der 
Jagdgenossenschaft stattfinden. Sie ist öffentlich, 
soweit nicht durch Beschluss die Öffentlichkeit für die 
Beratung bestimmter Angelegenheiten ausgeschlossen 
wird.

(3)  Die Einladung zur Genossenschaftsversammlung er-
geht durch öffentliche Bekanntmachung (§ 16 Absatz 
2 dieser Satzung). Sie muss mindestens drei Wochen 
vorher erfolgen und Angaben über den Ort und den 
Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung 
enthalten.

(4)  Den Vorsitz in der Genossenschaftsversammlung führt 
die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher. Für die 
Abwicklung bestimmter Angelegenheiten, insbeson-
dere zur Durchführung von Wahlen, kann eine andere 
Person für die Versammlungsleitung bestellt werden. 

(5)  Zur Wahrung der Warn- und Hinweisfunktion der 
Einladung sind Tagesordnungspunkte klar und eindeu-
tig zu formulieren, sodass die Jagdgenossinnen und 
Jagdgenossen den unter den Tagesordnungspunkten 
abzuhandelnden Inhalt vorab erfassen können. Unter 
dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können 
Beschlüsse nach § 8 Absätze 1 bis 4 dieser Satzung 
nicht gefasst werden.

(6)  Zu der Genossenschaftsversammlung ist die Aufsichts-
behörde rechtzeitig schriftlich einzuladen.

§ 10
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft
(1)  Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß 

§ 9 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes sowohl der 
Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdge-
nossen als auch der Mehrheit der bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundfläche. Enthaltungen sind 
bei der Auszählung als „Neinstimme“ zu zählen. Dies 
gilt nicht, wenn eine enthaltungswillige Jagdgenossin 
oder ein enthaltungswilliger Jagdgenosse für den Zeit-
punkt der Abstimmung die Versammlung verlässt und 
deren Abwesenheit bei der Abstimmung protokolliert 
wird.

(2)  Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch 
öffentliche Abstimmung gefasst. Die Genossenschafts-
versammlung kann auf Antrag von mindestens drei 
Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen, die zusammen 
mindestens ein Zehntel der Gesamtfläche des Gebietes 
der Jagdgenossenschaft vertreten müssen, zu einzel-
nen Tagesordnungspunkten eine schriftliche Abstim-
mung beschließen. Das gilt nicht für Beschlüsse über 
die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung 
nach § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes. Über die 
Einzelheiten der schriftlichen Abstimmung ist von den 
Mitgliedern des Jagdvorstandes und den Stimmzäh-
lern Verschwiegenheit zu wahren. Die Unterlagen sind 
vom Jagdvorstand mindestens ein Jahr lang, im Fall 
der Beanstandung oder Anfechtung des Beschlusses 
für die Dauer des Verfahrens, aufzubewahren.

(3)  Jede Jagdgenossin und jeder Jagdgenosse hat eine 
Stimme. Miteigentümer und Gesamthandseigentümer 
eines zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden 
Grundstücks können ihr Stimmrecht nur einheitlich 
ausüben. Sie haben dem Jagdvorstand schriftlich eine 
bevollmächtigte Person zu benennen.

l)  die Beanstandung von Beschlüssen durch den 
Jagdvorstand;

m)  die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen 
des Jagdvorstandes gemäß § 12 Absatz 5 dieser 
Satzung;

n)  die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen 
für die Mitglieder des Jagdvorstandes, die Schrift-
führerin oder den Schriftführer, die Kassenführerin 
oder den Kassenführer und die Rechnungsprüfer;

o)  den Abschluss einer Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung für die Jagdgenossenschaft 
und ihre Funktionsträger;

p)  die Wahl oder Beauftragung einer Datenschutz-
beauftragten oder eines Datenschutzbeauftrag-
ten. Sie oder er darf weder Jagdvorsteherin oder 
Jagdvorsteher, Beisitzerin oder Beisitzer noch eine 
mit der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten tatsächlich beschäftigte Person innerhalb 
dieser Jagdgenossenschaft sein.

(3)  Regelungen im Sinn des Absatzes 2 Buchstaben c, 
d, e, f, g, h, i, o und p können im Einzelfall durch 
Beschluss auf den Jagdvorstand übertragen werden.

(4)  Die Genossenschaftsversammlung kann den Jagdvor-
stand ermächtigen, die Führung der Kassengeschäfte 
vertraglich – der StadtSolingen– einer Geschäftsführe-
rin oder einem Geschäftsführer, die oder der gleich-
zeitig Schriftführerin oder Schriftführer sein kann, zu 
übertragen.

 Mit der Wirksamkeit des Vertrages entfällt die Wahl 
einer Kassenführerin oder eines Kassenführers und der 
Stellvertretung. Die Aufgaben einer bereits gewählten 
Kassenführerin oder eines bereits gewählten Kas-
senführers und der Stellvertretung entfallen mit der 
Übertragung.

(5)   Die Rechnungsprüfung kann auf Grund eines Be-
schlusses der Genossenschaftsversammlung – dem 
Rechnungsprüfungsamt der StadtSolingen über-
tragen werden. In diesem Fall entfällt die Wahl der 
Rechnungsprüferin oder des Rechnungsprüfers und 
der Stellvertretung. Die Aufgaben bereits gewählter 
Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer und der 
Stellvertretung entfallen mit der Übertragung.

(6)  In den Fällen der Absätze 4 und 5 gelten die Grund-
sätze des § 12 Absatz 3 und § 14 Absatz 3 dieser 
Satzung entsprechend. 

§ 9
Durchführung der Genossenschaftsversammlung
(1)  Die Genossenschaftsversammlung soll durch die 

Jagdvorsteherin oder den Jagdvorsteher einmal im 
Jahr einberufen werden. Die Jagdvorsteherin oder der 
Jagdvorsteher muss die Genossenschaftsversamm-
lung auch einberufen, wenn mindestens ein Viertel 
aller Jagdgenossen die Einberufung bei ihr oder ihm 
schriftlich unter Angabe der auf die Tagesordnung 
zu setzenden Angelegenheiten beantragt. Wird der 
Haushaltsplan für mehrere Jahre aufgestellt (§ 14 
Absatz 1 dieser Satzung), genügt die Einberufung 
einer Genossenschaftsversammlung während dieses 
Zeitraumes.
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in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes 
gekommen ist.

(4)  Die Schriftführerin oder der Schriftführer sowie die 
Kassenführerin oder der Kassenführer werden für die 
gleiche Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie 
der Jagdvorstand; Absatz 3 Satz 2 und 3 werden ent-
sprechend angewendet. Datenschutzbeauftragte oder 
deren Hilfskräfte können für einen längeren Zeitraum 
oder auf unbestimmte Zeit bis auf Widerruf bestimmt 
werden.

(5)  Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstan-
des vorzeitig durch Tod, Rücktritt oder Verlust der 
Wählbarkeit, so rückt die für sie oder ihn gewählte 
Stellvertreterin oder Stellvertreter als Ersatzmitglied 
in den Jagdvorstand nach. In diesem Fall ist für den 
Rest der Amtszeit in der nächsten Genossenschafts-
versammlung eine neue Stellvertretung zu wählen. In 
gleicher Weise ist eine Ersatzwahl vorzunehmen, wenn 
ein stellvertretendes Mitglied des Jagdvorstandes oder 
ein anderer Funktionsträger vorzeitig ausscheidet.

§ 12
Vertretung der Jagdgenossenschaft
(1)  Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft 

gemäß § 9 Absatz 2 des Bundesjagdgesetzes gericht-
lich und außergerichtlich. Er verwaltet die Angelegen-
heiten der Jagdgenossenschaft und ist hierbei an die 
Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung gebun-
den. Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen 
müssen unbeschadet der Regelung in Absatz 4 Satz 
2 alle Mitglieder des Jagdvorstandes gemeinschaftlich 
handeln. Die  alleinige Unterschrift der Jagdvorste-
herin oder des Jagdvorstehers ist bei Abgabe rechts-
geschäftlicher Erklärungen dann jedoch ausreichend, 
wenn die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher bei 
der Vornahme eine auf sich lautende schriftliche Voll-
macht der übrigen Mitglieder des Vorstands vorlegt, 
aus der hervorgeht, dass die Bevollmächtigung für den 
konkreten Anlass gelten soll.

(2)  Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Genossen-
schaftsversammlung vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Insbesondere obliegt ihm
a) die Feststellung und Ausführung des Haushalts-

plans;
b)  die Anfertigung der Jahresrechnung;
c)  die Überwachung der Schrift- und Kassenführung;
d)  die Verteilung der Erträge an die einzelnen  

Jagdgenossen;
e)  die Feststellung der Umlagen der einzelner Mit-

glieder.
(3)  Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf – vorbehaltlich 

der Sonderregelung für Jagdgenossenschaftsversamm-
lungen nach § 10 Absatz 5 dieser Satzung - bei An-
gelegenheiten der Jagdgenossenschaft nicht beratend 
oder entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung 
ihr oder ihm selbst, dem Ehepartner, Verwandten bis 
zum dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten 
Grade oder einer von ihr oder ihm kraft Gesetzes oder 
rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Person ei-
nen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

(4)  Eine bevollmächtigte Vertreterin oder ein bevollmäch-
tigter Vertreter darf höchstens drei Jagdgenossinnen 
oder Jagdgenossen vertreten. Die von einer Bevoll-
mächtigten oder einem Bevollmächtigten vertretene 
Grundfläche darf einschließlich deren eigene Grund-
fläche ein Drittel der Gesamtfläche des Gebiets der 
Jagdgenossenschaft nicht überschreiten.

(5)  Eine Jagdgenossin oder ein Jagdgenosse oder eine 
Bevollmächtigte oder ein Bevollmächtigter ist von der 
Mitwirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 
des Bürgerlichen Gesetzbuches ausgeschlossen, kann 
sich nicht vertreten lassen und auch keinen anderen 
vertreten, wenn sich die Beschlussfassung auf den Ab-
schluss eines Rechtsgeschäfts oder auf einen Rechts-
streit zwischen der Jagdgenossenschaft und ihr oder 
ihm selbst bezieht. 

 Das Mitwirkungsverbot gilt jedoch für den Fall nicht, 
dass eine Jagdgenossin oder ein Jagdgenosse, die 
oder der die Ausübung der Jagd von der Jagdgenos-
senschaft pachten möchte, selbst an der Abstimmung 
über die Vergabe der Jagdpacht und über die Verlän-
gerung eines Jagdpachtvertrags teilnimmt oder eine 
Stellvertretung hierzu bevollmächtigt (§ 7 Absatz 7 des 
Landesjagdgesetzes). Als Vorstandsmitglied darf eine 
Jagdgenossin oder ein Jagdgenosse nicht an Verträgen 
mit sich selbst mitwirken.

(6)  Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Aus ihr muss auch hervor-
gehen, wie viele Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen 
anwesend waren und welche Grundfläche von ihnen 
vertreten wurde. Die Niederschrift ist von der Jagd-
vorsteherin oder dem Jagdvorsteher sowie von der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeich-
nen und bei der nächsten Genossenschaftsversamm-
lung zur Billigung vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde 
ist innerhalb eines Monats über die Beschlüsse der 
Jagdgenossenschaft zu unterrichten. Vorstehende 
Bestimmungen gelten auch für die Beschlussfassung 
über Wahlen.

§ 11
Vorstand der Jagdgenossenschaft
(1)  Der Jagdvorstand besteht gemäß § 7 Absatz 5 des 

Landesjagdgesetzes aus der Jagdvorsteherin oder dem 
Jagdvorsteher und zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern. 
Die Mitglieder des Jagdvorstandes werden im Fall der 
Verhinderung durch ihre Stellvertretung vertreten.

(2)  Wählbar für den Jagdvorstand ist jede volljährige und 
geschäftsfähige Person.

(3)  Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von vier Ge-
schäftsjahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem 
auf die Wahl folgenden Geschäftsjahr, es sei denn, 
dass zum Zeitpunkt der Wahl kein gewählter Jagd-
vorstand vorhanden ist; in diesem Falle beginnt sie 
mit der Wahlund verlängert sich um die Zeit von der 
Wahl bis zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres. 
Die Amtszeit verlängert sich bis zur Wahl eines neuen 
Jagdvorstandes um höchstens drei Monate, sofern 
innerhalb der letzten drei Monate vor dem Ende der 
satzungsmäßigen Amtszeit mindestens eine Genos-
senschaftsversammlung stattgefunden hat und es 
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ist innerhalb eines Monats über die Beschlüsse des 
Jagdvorstandes zu unterrichten.

(7)  Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
geben.

§ 14
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
(1)  Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes Geschäftsjahr 

einen Haushaltsplan auf, soweit nicht die Genossen-
schaftsversammlung einen anderen Zeitraum be-
stimmt. Der Zeitraum darf vier Jahre und die Amtszeit 
des jeweiligen Jagdvorstandes nicht überschreiten.

 Der Haushaltsplan muss die voraussichtlichen Ein-
nahmen und Ausgaben enthalten und ausgeglichen 
sein. Soweit notwendig, ist ein Nachtragshaushalt zu 
erstellen und zu beschließen.

(2)  Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung 
zu erstellen, die der Rechnungsprüferin oder dem 
Rechnungsprüfer zur Prüfung und der Genossen-
schaftsversammlung zur Entlastung des Vorstandes 
und der Kassenführung vorzulegen ist. Gilt der Haus-
haltsplan für mehrere Jahre, sind Rechnungslegung 
und Rechnungsprüfung spätestens mit der Entlastung 
des Jagdvorstandes zum Ende seiner Amtszeit – auch 
bei Wiederwahl – durchzuführen.

(3)  Die Rechnungsprüferin oder der Rechnungsprü-
fer werden jeweils im Voraus für ein Geschäftsjahr 
bestellt. Die Wiederwahl ist längstens für den Zeit-
raum einer Amtsperiode des Jagdvorstands zulässig. 
Rechnungsprüferin oder Rechnungsprüfer kann 
nicht sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied oder 
Stellvertretung angehört oder ein anderes Amt für 
die Jagdgenossenschaft innehat oder wer zu einem 
Funktionsträger in einer Beziehung der in § 12 Absatz 
3 dieser Satzung bezeichneten Art steht.

(4)  Im Übrigen sollen für das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen einschließlich der Rechnungsprüfung 
die für die Gemeinden des Landes Nordrhein-West-
falen geltenden Vorschriften entsprechend angewen-
det werden, soweit dies mit Blick auf den im Vergleich 
zu diesen Körperschaften geringen Geschäftsumfang 
angemessen ist. Eine kameralistische Buchführung ist 
grundsätzlich ausreichend und angemessen.

(5)  Beim Verlust der Eigenschaft als rechtsfähige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts ist das bewegliche und 
unbewegliche Vermögen der Jagdgenossenschaft – zu 
liquidieren und entsprechend § 10 Absatz 3 des Bun-
desjagdgesetzes auf die Mitglieder zu verteilen.

§ 15
Kassenverwaltung, Geschäfts- und Wirtschaftsführung
(1)  Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr 

im Sinn des § 11 Absatz 4 des Bundesjagdgesetzes.
(2)  Für die Kassengeschäfte gelten folgende Grundsätze:

a)  Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen der 
Jagdgenossenschaft dienen intern zur Dokumen-
tation der Billigung und Freigabe von Annahme- 
und Auszahlungs-Buchungen durch den Jagdvor-
stand. Sie sind von der Jagdvorsteherin oder vom 
Jagdvorsteher und einer Beisitzerin oder einem 
Beisitzer zu unterzeichnen und in den Genos-

(4)  In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung 
durch die  Genossenschaftsversammlung unterliegen, 
entscheidet der Jagdvorstand, falls die Erledigung 
keinen Aufschub duldet. In Fällen äußerster Dringlich-
keit kann die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher 
zusammen mit einer Beisitzerin oder einem Beisitzer 
entscheiden.

(5)  Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat die Jagd-
vorsteherin oder der Jagdvorsteher unverzüglich 
die Zustimmung der Genossenschaftsversammlung 
einzuholen. Diese kann die Dringlichkeitsentscheidung 
aufheben, soweit nicht schon Rechte Dritter entstan-
den sind. Soweit zulässig, sollen Dringlichkeitserklä-
rungen nur unter dem Vorbehalt der noch einzuholen-
den Zustimmung der Genossenschaftsversammlung 
abgegeben werden.

(6)  Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen 
Jagdvorstand gewählt hat, werden die Geschäfte des 
Jagdvorstandes nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 des 
Bundesjagdgesetzes in Verbindung mit § 7 Absatz 7 
des Landesjagdgesetzes vom Rat der Stadt Solingen 
wahrgenommen. Die Kosten der vorübergehenden 
Geschäftsführung trägt die Jagdgenossenschaft.

(7)  Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich 
tätig. Die Jagdgenossenschaft kann beschließen, den 
Jagdvorstandsmitgliedern sowie weiteren gewählten 
Funktionsträgern einen angemessenen Aufwendungs-
ersatz auch in pauschalierter Form zu gewähren.

§ 13
Sitzungen des Jagdvorstandes
(1)  Der Jagdvorstand tritt auf Einladung der Jagdvorstehe-

rin oder des Jagdvorstehers nach Bedarf, mindestens 
aber einmal jährlich zusammen. Er muss einberufen 
werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes dies 
schriftlich beantragt.

(2)  Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der anwesend oder vertreten sind. Der Jagdvorstand 
entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner 
Mitglieder. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(3)  Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzun-
gen des Jagdvorstandes beratend teilnehmen. Sie sind 
zu den Sitzungen einzuladen.

(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffent-
lich. Die Schriftführerin oder der Schriftführer sowie 
die Kassenführerin oder der Kassenführer sollen an 
den Sitzungen teilnehmen. Sie sind zu den Sitzungen 
einzuladen. Im Einzelfall kann die Jagdvorsteherin oder 
der Jagdvorsteher sonstige Dritte zur Jagdvorstandssit-
zung einladen, wenn dies zur Aufgabenwahrnehmung 
zweckdienlich ist.

(5)  Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossen-
schaft, die das geltende Recht verletzen, innerhalb 
einer Woche beanstanden. Ist ein Beschluss beanstan-
det worden, so ist innerhalb eines Monats nach der 
Beanstandung eine Genossenschaftsversammlung 
durchzuführen.

(6)  Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine 
Niederschrift zu fertigen und von den Teilnehmern 
der Sitzung zu unterzeichnen. Die Aufsichtsbehörde 
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weitige Verwendung dar. Die Beschlussfassung zur 
Rücklagenbildung ist auch von den Jagdgenossinnen 
und Jagdgenossen zu beachten, die ihren Jagdgeldan-
spruch ungekürzt gemäß § 10 Absatz 3 des Bun-
desjagdgesetzes geltend machen wollen. Die Rück-
lagenhöhe hat sich am abzusichernden Risiko nebst 
etwaigem Sicherheitszuschlag zu orientieren. Im Übri-
gen verbleibt es bei dem Anspruch der Jagdgenossen 
auf ungekürzte Auszahlung des Jagdgeldanspruchs 
gemäß § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes, wenn 
in einem Beschluss auf anderweitige Verwendung 
nicht zugestimmt wurde.

(5)  Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen 
Umlagen nur erhoben werden, wenn und soweit 
dies zum Ausgleich des Haushaltsplans unabweisbar 
notwendig ist.

§ 16
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft
(1)  Die Satzung und Änderungen der Satzung sind mit 

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für die 
Dauer von zwei Wochen öffentlich auszulegen. Die 
Genehmigung sowie Ort und Zeit der Auslegung sind 
entsprechend § 24 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Solingen durch Veröffentlichung im Amtsblatt DIE 
STADT bekannt zu machen.

(2)  Sonstige Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft, 
insbesondere der Einladung zur Genossenschafts-
versammlung, des jährlichen Haushaltsplans, der 
Beschlüsse über die Festsetzung von Umlagen und 
der Beschlüsse über die Verwendung des Reinertrages 
der Jagdnutzung gemäß § 10 Absatz 3 des Bundes-
jagdgesetzes – sind entsprechend Absatz 1 Satz 2 zu 
veröffentlichen.

(3)  Für auswärtige Jagdgenossen gilt:
–  Soweit Einladungen nicht durch schriftliche Einla-

dung einzelner Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen 
erfolgen, haben auswärtige Jagdgenossinnen oder 
Jagdgenossen selbst zu gewährleisten, dass Bekannt-
machungen nach Absatz 1 und 2 durch Informati-
onsweitergabe durch am Sitz der Jagdgenossenschaft 
wohnende Dritte an sie erfolgen. Die am Sitz der 
Jagdgenossenschaft wohnenden Dritte sind in diesem 
Fall durch die Jagdgenossin oder den Jagdgenossen 
zusätzlich als Zustellungsbevollmächtigte zu benen-
nen. Die Bekanntgabe gilt jeweils auch dann als 
erfolgt, wenn die Jagdgenossin oder der Jagdgenosse 
es unterlassen hat, einen ortsansässigen Dritten als 
Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

–  Diese sind über die Bekanntmachungen der Jagdge-
nossenschaft einzeln schriftlich zu unterrichten.

(4)  Unabhängig davon, dass gegenüber Jagdgenossin-
nen und Jagdgenossen, die eine Mailadresse bei der 
Jagdgenossenschaft hinterlegt haben, die Bekanntma-
chungswirkung bereits bei Bekanntgabe gemäß den 
Absätzen 2 und 3 eintritt, sollen diese zusätzlich per 
Mail über die Einladung zur Genossenschaftsversamm-
lung und sonstige Bekanntmachungen der Jagdgenos-
senschaft unterrichtet werden.

senschaftsunterlagen aufzubewahren. Auf ihrer 
Grundlage sind die in der Jagdgenossenschaft 
hierfür bestimmten Funktionsträger berechtigt, 
den Zahlungsverkehr unter Einschluss von Online-
Banking selbststätig durchzuführen.

b)  Für den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben 
in zeitlicher und sachlicher Reihenfolge und nach 
der im Haushaltsplan vorgegebenen Gliederung 
wird von der Kassenführerin oder dem Kassenfüh-
rer ein Kassenbuch geführt. Das Kassenbuch kann 
in Papierform oder digital unter Einhaltung der 
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff geführt werden. Alle Buchungen 
sind zu belegen. Die Belege sind nach Geschäfts-
jahr und Buchungsstelle getrennt zu ordnen. Das 
Kassenbuch dient zusammen mit den entspre-
chenden Belegen als Rechnungslegungsbuch. 
Diese Unterlagen sind mindestens zehn Jahre 
sicher in Papierform oder digital aufzubewahren.

c) Die Kassenführerin oder der Kassenführer hat 
dafür zu sorgen, dass die Einnahmen der Jagd-
genossenschaft rechtzeitig eingehen und die 
Ausgaben ordnungsgemäß geleistet werden. 
Außenstände sind durch sie oder ihn anzumah-
nen und nach ergebnislosem Ablauf der hierfür 
gesetzten Zahlungsfrist der Jagdvorsteherin oder 
dem Jagdvorsteher zur zwangsweisen Beitreibung 
zu melden.

d)  Der Barbestand der Kasse ist möglichst gering zu 
halten. Entbehrliche Barbestände sind unverzüg-
lich bei einem Kreditinstitut mündelsicher und 
verzinslich anzulegen. 

e)  Kassenfehlbeträge sind von der Kassenführerin 
oder dem Kassenführer zu ersetzen. Dies gilt 
nicht, wenn ein Fremdverschulden offensichtlich 
ist und die Kassenführerin oder der Kassenführer 
ihrer oder seiner Sorgfaltspflicht entsprochen hat. 
Der Ersatz ist im Kassenbuch festzuhalten. Kas-
senüberschüsse sind als „sonstige Einnahmen“ zu 
buchen.

(3)  Kassenführerin oder Kassenführer sowie deren Stell-
vertretung kann nicht sein, wer zur Unterschrift von 
Annahme- und Auszahlungsanordnungen befugt ist.

(4)  Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit 
sie nicht zur Erfüllung der Aufgaben der Genossen-
schaft oder nach Maßgabe des Haushaltsplans zur 
Bildung von Rücklagen oder zu anderen Zwecken zu 
verwenden sind, an die Mitglieder auszuschütten. 
Sie sind bis zu ihrer Verwendung nach Möglichkeit 
verzinslich anzulegen. Die Bildung einer dem Risiko 
angemessenen Rücklage soll insbesondere dann erfol-
gen, wenn die Jagdgenossenschaft den Wildschadens-
ersatz nicht vollständig auf die Jagdpächterin oder 
den Jagdpächter übertragen  hat oder ein Rechtsstreit 
droht. Solange Beschlüsse über die Rücklagenbildung 
nicht ausnahmsweise ausdrücklich als Beschluss über 
die anderweitige Verwendung in der Beschlussfassung 
bezeichnet werden, stellt die Beschlussfassung zur 
Rücklagenbildung keinen Beschluss über die ander-
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 Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen sollen von 
Zeit zu Zeit zur Weitergabe aktueller Mailadressen 
angehalten werden.

§ 17
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
(1)  Diese Satzung wird gemäß § 7 Absatz 2 des Landes-

jagdgesetzes mit der Bekanntmachung ihrer Genehmi-
gung und ihrer öffentlichen Auslegung rechtsverbind-
lich.

(2)  Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig 
die bisherige Satzung vom 24.02.1981 außer Kraft.

(3)  Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser Satzung 
amtierenden Jagdvorstandes, der in der Genossen-
schaftsversammlung vom 12.04.2018 gewählt wurde, 
endet mit dem 31. März 2022; § 11 Absatz 3 Satz 3 
dieser Satzung wird entsprechend angewendet.

Solingen, 03.12.2020 

Der Oberbürgermeister 
i. V. Jan Welzel
Beigeordneter
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A U F T R A G S B E K A N N T M A C H U N G

Offenes Verfahren (EU) (VgV)  
V21/KC-F/060 - 1 Elektrofahrzeug aus dem Segment „Mid-Size-Van“ (BEV)

1)  Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind
Klingenstadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen
Germany
Tel.: +49 2122906781
Fax: +49 2122906695
vergabe@solingen.de

2)  Verfahrensart
Offenes Verfahren (EU) [VgV]

3)  Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind
Über https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off können die Unterlagen ausschließlich in
elektronischer Form abgefordert werden. Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch
erfolgen.

4)  Gegebenenfalls in den Fällen des § 29 Absatz 3 die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die 
Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen

5)  Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung
1 Elektrofahrzeug aus dem Segment „Mid-Size-Van“ (BEV)
Beschaffung eines Elektrofahrzeugs aus dem Segment „Mid-Size-Van“ (BEV)
Ort der Leistungserbringung:
42651 Solingen

6)  Gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose
keine Lose

7)  Gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten
Nebenangebote sind zugelassen

8)  Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist
Von: Bis:
unverzüglich nach Auftragserteilung, Lieferung und Inbetriebnahme jedoch bis spätestens 11/2021.

9)  Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

 Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/everga-
be.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=JlvwZ4KyGeI%253d

10)  Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist
Teilnahme- oder Angebotsfrist: 05.03.2021 10:00:00
Bindefrist: 04.05.2021

11)  Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen
12)  Wesentliche Zahlungsbedingungen oder die Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind

Gem. VOL/B
13)  Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die 

Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen ver-
langt
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre, Umsätze der letzten 3
Geschäftsjahre und durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter, jeweils nachzuweisen durch beigefügten
Referenzfragebogen. Eigenerklärung nach § 123 GWB, Eigenerklärung nach § 124 GWB, Erklärung gemäß § 19
MiloG, EigenerklärungInsolvenz, jeweils nachzuweisen gemäß Kriterienkatalog in den Vergabeunterlagen.
Es wird auf die Bekanntmachung Amtsblatt EU verwiesen.
Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Verteter.

14)  Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden.
Wirtschaftlichstes Angebot: Freie Verhältniswahl Preis/Leistung
Preis: 80 %
Lieferzeit: 20 %

01.02.2021
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A U F T R A G S B E K A N N T M A C H U N G

Offenes Verfahren (EU) (VOB) 
V21/60/067 - SSB Brunnenhof - Abdichtung Löschwassertank

a)  Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers (Vergabestelle)
Klingenstadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen
Germany
Tel.:+49 2122906781Fax: +49 2122906695
vergabe@solingen.de

b)  Gewähltes Vergabeverfahren
Offenes Verfahren (EU) [VOB]

c)  Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung
Über https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off können die Unterlagen ausschließlich
inelektronischer Form abgefordertwerden. Hier müssen die Angebote elektronisch abgegeben werden.

d)  Art des Auftrags
Bauleistung

e)  Ort der Ausführung
42651 Solingen

f)  Art und Umfang der Leistung
SSB Brunnenhof - Abdichtung Löschwassertank
Schloß Burg a/d Wupper wird in den kommenden Jahren umfassend saniert. In diesem Zuge sind
Abdichtungsarbeiten im Innenbereich der Burganlage erforderlich. Folgende Bereiche sind Bestandteil der
Ausschreibung: Löschwassertank Innenseite der Burganlage.

g)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefor-
dert werden

h)  Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Ange-
bote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen

i)  Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; so-
fern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen
Von: 16.08.2021 Bis: 03.09.2021
innerhalb von 15 Arbeitstagen (Montag bis Freitag) nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung fertig zu stellen

j)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten
Nebenangebote sind nicht zugelassen

k)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptan-
gebote
Mehrere Hauptangebote sind zulässig

l)  Name und Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen 
und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auf-
tragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabe-
unterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 
7 bleibt unberührt

 Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/everga-
be.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=69hyRwe8%252f%252fE%253d

m)  gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

n)  bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu 
richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,

o)  Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist
09.03.2021 10:00:00
07.05.2021

p)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind; gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch 
zu übermitteln sind
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen,diese sind einzureichen unter: 
https://portal.deutsche-evergabe.de

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
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r)  die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls 
deren Gewichtung
Niedrigster Preis

s)  Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der An-
gebote anwesend sein dürfen

t)  gegebenenfalls geforderte Sicherheiten
Es wird auf die Bekanntmachung EU Amtsblatt verwiesen.

u)  wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, 
in denen sie enthalten sind
Gemäß VOB.

v)  gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.
w) verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten,nicht älter als 5 Jahre; Umsätze der letzten 3
Jahre,durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter - jeweils nachzuweisendurch beigefügten Referenzfragebogen
.Eigenerklärung nach § 123 GWB, Eigenerklärung nach § 124 GWB, Erklärung gemäß § 19
MiloG,EigenerklärungInsol venz - jeweils nachzuweisen gemäß Kriterienkatalog in den Vergabeunterlagen.

x)  Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstösse 
gegen Vergabebestimmungen wenden kann
Vergabekammer Rheinland-Spruchkörper Düsseldorf- bei der Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf
Tel.:+49 2211473055
Fax:+49 2211472891

05.02.2021
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A U F T R A G S B E K A N N T M A C H U N G

Offenes Verfahren (EU) (VOB) 
V21/60/065 - SSB Wehrmauern - Natursteinarbeiten (Innen)

a)  Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers (Vergabestelle)
Klingenstadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen
Germany
Tel.:+49 2122906781Fax: +49 2122906695
vergabe@solingen.de

b)  Gewähltes Vergabeverfahren
Offenes Verfahren (EU) [VOB]

c)  Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung
Über https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_offkönnen die Unterlagen ausschließlich in
elektronischer Form abgefordertwerden. Hier müssen die Angebote elektronisch abgegeben werden.

d)  Art des Auftrags
Bauleistung

e)  Ort der Ausführung
42651 Solingen

f)  Art und Umfang der Leistung
SSB Wehrmauern - Natursteinarbeiten (Innen)
Schloß Burg a/d Wupper wird in den kommenden Jahren umfassend saniert. In diesem Zuge sind
Natursteinarbeiten im Innenbereich der Burganlage erforderlich. Folgende Bereiche sind Bestandteil der
Ausschreibung: Wehrmauern Innenseite der Burganlage.

g)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefor-
dert werden

h)   Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Ange-
bote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen

i)  Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; so-
fern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen
Von: 15.05.2021 Bis: 16.07.2021
innerhalb von 50 Arbeitstagen (Montag bis Freitag) nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung fertig zu stellen

j)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten
Nebenangebote sind nicht zugelassen

k)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptan-
gebote
Mehrere Hauptangebote sind zulässig

l)  Name und Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen 
und  zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auf-
tragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabe-
unterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 
7 bleibt unb erührt
Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/everga-
be.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=TN7gTefouSc%253d

m)  gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten 
ist
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

n)  bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu 
richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,

o)  Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist
09.03.2021 10:00:00
07.05.2021

p)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind; gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch 
zu übermitteln sind
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen,diese sind einzureichen unter: 
https://portal.deutsche-evergabe.de
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q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch

r)  die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls 
deren Gewichtung
Niedrigster Preis

s)  Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der An-
gebote anwesend sein dürfen

t)   gegebenenfalls geforderte Sicherheiten
Es wird auf die Bekanntmachung EU Amtsblatt verwiesen.

u)  wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschrif-
ten, in denen sie enthalten sind
Gemäß VOB.

v)  gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

w)  verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten,nicht älter als 5 Jahre; Umsätze der letzten 3 Jahre,
durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter - jeweils nachzuweisendurch beigefügten Referenzfragebogen.
Eigenerklärung nach § 123 GWB, Eigenerklärung nach § 124 GWB, Erklärung gemäß § 19 MiloG,
EigenerklärungInsolvenz - jeweils nachzuweisen gemäß Kriterienkatalog in den Vergabeunterlagen.
Bauleitung mit Nachweis der Befähigung:Diplom-Restaur ator - nachzuweisen durch Diplom-Urkunde oder
Restaurator im Handwerk - nachzuweisen durchFortbildungsbeschein igung als Restaurator im Handwerk.

x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstösse 
gegen Vergabebestimmungen wenden kann
Vergabekammer Rheinland-Spruchkörper Düsseldorf- bei der Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf
Tel.:+49 2211473055
Fax:+49 2211472891

04.02.2021
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A U F T R A G S B E K A N N T M A C H U N G

Offenes Verfahren (EU) (VOB) 
V21/60/037 - SSB Pferdestall, Nordterrasse u. Fluchttreppe - Schlosserarbeiten

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers (Vergabestelle)
Klingenstadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen
Germany
Tel.:+49 2122906781Fax: +49 2122906695
vergabe@solingen.de

b)  Gewähltes Vergabeverfahren
Offenes Verfahren (EU) [VOB]

c)  Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung
Über https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off können die Unterlagen ausschließlich in
elektronischer Form abgefordertwerden. Hier müssen die Angebote elektronisch abgegeben werden.

d)  Art des Auftrags
Bauleistung

e)  Ort der Ausführung
42659 Solingen

f)  Art und Umfang der Leistung
SSB Pferdestall, Nordterrasse u. Fluchttreppe - Schlosserarbeiten
Schloß Burg an der Wupper wird in den kommenden Jahren umfassend saniert. In diesem Zuge sind
Schlosserarbeiten im Innen- und Außenbereich der Burganlage erforderlich. Folgende Bereiche sind Bestandteil der
Ausschreibung. Pferdestall im Aussenbereich sowie Löschwassertank und Nordterrasse im Innenbereich der
Burganlage.

g)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefor-
dert werden

h)  Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Ange-
bote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen

i)  Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; so-
fern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen
Von: 28.05.2021 Bis: 27.04.2022
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
Leistungsbereich Städtebauförderung
- 07.06.2021 bis 23.07.2021 Stahlbau Pferdestall
- 05.04.2022 bis 27.04.2022 Stahltreppe und Liftanlage
Leistungsbereich Bundesförderung
- 28.05.2021 bis 11.06.2021 Einbauteile Löschwassertank
- 08.09.2021 bis 13.08.2021 Stahltüre Löschwassertank
- 18.10.2021 bis 29.10.2021 Geländeranlagen

j)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten
Nebenangebote sind nicht zugelassen

k)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptan-
gebote
Mehrere Hauptangebote sind zulässig

l)  Name und Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen 
und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auf-
tragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabe-
unterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 
7 bleibt unberührt
Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/everga-
be.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=8U4EF18OgV8%253d

m)  gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten 
ist
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

n)  bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu 
richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,
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o)  Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist
09.03.2021 10:00:00
07.05.2021

p)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind; gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch 
zu übermitteln sind
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen, diese sind einzureichen unter:
https://portal.deutsche-evergabe.de

q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch

r)  die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls 
deren Gewichtung
Niedrigster Preis

s)  Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der An-
gebote anwesend sein dürfen

t)  gegebenenfalls geforderte Sicherheiten
Es wird auf die Bekanntmachung EU Amtsblatt verwiesen.

u)  wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschrif-
ten, in denen sie enthalten sind
Gemäß VOB.

v)  gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

w)  verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
Umsätze der letzten 3 Geschäftsjahre, nachzuweisen durch beigefügten Referenzfragebogen.
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 5 Jahre; durchschnittliche Zahl der
Mitarbeiter - jeweils nachzuweisen durch beigefügten Referenzfragebogen.
Eigenerklärung nach § 123 GWB, Eigenerklärung nach § 124 GWB, Eigenerklärung Insolvenz und Erklärung gemäß
§ 19 MiloG - jeweils nachzuweisen gemäß Kriterienkatalog in den Vergabeunterlagen.

x)  Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstösse 
gegen Vergabebestimmungen wenden kann
Vergabekammer Rheinland-Spruchkörper Düsseldorf- bei der Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf
Tel.:+49 2211473055
Fax:+49 2211472891

04.02.2021
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A U F T R A G S B E K A N N T M A C H U N G

Offenes Verfahren (EU) (VOB) 
V21/60/061 - SSB Pferdestall und Wehrmauern - Zimmererarbeiten + Fachwerksanierung

a)  Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers (Vergabestelle)
Klingenstadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen
Germany
Tel.:+49 2122906781
Fax: +49 2122906695
vergabe@solingen.de

b)  Gewähltes Vergabeverfahren
Offenes Verfahren (EU) [VOB]

c) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung
Über https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert
werden. Hier müssen die Angebote elektronisch abgegeben werden.

d)  Art des Auftrags
Bauleistung

e)  Ort der Ausführung
42659 Solingen, Burg

f) Art und Umfang der Leistung
SSB Pferdestall und Wehrmauern - Zimmererarbeiten + Fachwerksanierung
Für die Gebäudeteile Pferdestall und Wehrmauern sind im Rahmen des Städtebauförderprojektes Sanierung
Schloss Burg Zimmererarbeiten und Fachwerksanierungen durchzuführen

g)  Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefor-
dert werden

h)  Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Ange-
bote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen

i)  Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; so-
fern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen
Von: 14.04.2021 Bis: 24.09.2021
innerhalb von 108 Arbeitstagen (Montag bis Freitag) nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung

j)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten
Nebenangebote sind nicht zugelassen

k)  gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptan-
gebote
Mehrere Hauptangebote sind zulässig

l)  Name und Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen 
und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auf-
tragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabe-
unterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 
7 bleibt unberührt
Die Auftragsunterlagen stehen gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/everga-
be.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=dD49jUrYlXA%253d

m)  gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten 
ist
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

n)  bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu 
richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden,

o)  Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist
09.03.2021 10:00:00
07.05.2021

p)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind; gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch 
zu übermitteln sind
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen, diese sind einzureichen unter:
https://portal.deutsche-evergabe.de
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q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch

r)  die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls 
deren Gewichtung
Niedrigster Preis

s)  Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der An-
gebote anwesend sein dürfen

t)  gegebenenfalls geforderte Sicherheiten
Es wird auf die Bekanntmachung EU Amtsblatt verwiesen.

u)  wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschrif-
ten, in denen sie enthalten sind
Gemäß VOB.

v)  gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

w)  verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten,
nicht älter als 5 Jahre; Umsätze der letzten 3 Jahre, durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter - jeweils nachzuweisen
durch beigefügten Referenzfragebogen.
Eigenerklärung nach § 123 GWB, Eigenerklärung nach § 124 GWB, Erklärung gemäß § 19 MiloG, Eigenerklärung
Insolvenz - jeweils nachzuweisen gemäß Kriterienkatalog in den Vergabeunterlagen.
Bauleitung mit Nachweis der Befähigung:
Diplom-Restaurator - nachzuweisen durch Diplom-Urkunde oder Restaurator im Handwerk - nachzuweisen durch
Fortbildungsbescheinigung als Restaurator im Handwerk.

x)  Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstösse 
gegen Vergabebestimmungen wenden kann
Vergabekammer Rheinland-Spruchkörper Düsseldorf- bei der Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf
Tel.:+49 2211473055
Fax:+49 2211472891

04.02.2021
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